
...und was wenn’s schief geht?...

Einhaltung von Vorschriften zur Sicherung des 

Luftverkehrs………………………….......“Compliance“



Das mögliche verwaltungsrechtliche Ende vom Lied…. 
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ORA.GEN.135 Fortlaufende Gültigkeit 

a) Das Zeugnis der Organisation bleibt gültig, sofern 

1. Die Organisation weiterhin die einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 und 

ihrer Durchführungsbestimmungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen bezüglich der 

Behandlung von Beanstandungen gemäß ORA.GEN.150 erfüllt; 

2. der zuständigen Behörde Zugang zur Organisation gemäß ORA.GEN.140 gewährt wird, damit sich 

diese von der fortgesetzten Einhaltung der einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 

216/2008 und ihrer Durchführungsbestimmungen überzeugen kann, und 

3. es nicht zurückgegeben oder widerrufen wird. 

b) Nach Widerruf oder Rückgabe wird das Zeugnis unverzüglich an die zuständige Behörde 

zurückgegeben. 
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Das mögliche lizenzrechtliche Ende vom Lied: 
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Das mögliche strafrechtliche Ende vom Lied:
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§ 315a Strafgesetzbuch (StGB) Gefährdung des Bahn-, Schiffs- und Luftverkehrs 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. ein Schienenbahn- oder Schwebebahnfahrzeug, ein Schiff oder ein Luftfahrzeug führt, 

obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel 

oder infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu 

führen, oder 

2. als Führer eines solchen Fahrzeugs oder als sonst für die Sicherheit Verantwortlicher durch 

grob pflichtwidriges Verhalten gegen Rechtsvorschriften zur Sicherung des Schienenbahn-, 

Schwebebahn-, Schiffs- oder Luftverkehrs verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen 

Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet. 

… 
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Das mögliche haftungsrechtliche Ende vom Lied: 
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§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § Schadensersatzpflicht: 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 

Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum 

Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 

bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 

auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 
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Versicherung….und Regress:  
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§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 

Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 

der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 

Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 

ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 

Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 

wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 

soweit erforderlich mitzuwirken. …. 
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Die Luftrechtbibel zur Vermeidung: 

….Grundlegende Anforderungen an den Flugbetrieb…..: 

1.a. Ein Flug darf nur dann durchgeführt werden, wenn die Besatzungsmitglieder und gegebenenfalls  

das gesamte sonstige an der Vorbereitung und Durchführung des Fluges beteiligte Betriebspersonal mit 

den Gesetzen, Vorschriften und Verfahren vertraut sind, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

maßgebend sind und für die zu überfliegenden Gebiete, die für den Anflug vorgesehenen Flugplätze und 

die damit zusammenhängenden Flugsicherungseinrichtungen gelten. 

1.b. Ein Flug muss so durchgeführt werden, dass die im Flughandbuch oder erforderlichenfalls im 

Betriebshandbuch spezifizierten Betriebsverfahren für die Vorbereitung und Durchführung des Fluges 
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befolgt werden. Hierzu müssen Prüflisten vorliegen, die von den Besatzungsmitgliedern je nach 

Gegebenheit in allen Betriebsphasen des Luftfahrzeugs unter normalen und außergewöhnlichen 

Bedingungen sowie in Notfällen benutzt werden. Für alle nach vernünftigem Ermessen vorhersehbaren 

Notfälle müssen Verfahren festgelegt werden. 

1.c. Vor jedem Flug sind die Aufgaben und Pflichten jedes Besatzungsmitglieds festzulegen. Der 

Kommandant ist für den Betrieb und die Sicherheit des Luftfahrzeugs sowie für die Sicherheit aller an 

Bord befindlichen Besatzungsmitglieder, Fluggäste und Frachtstücke verantwortlich. 

... 



Kommentare, Anregungen und Ergänzungen gerne an doerner@air-law.de Seite 13 

2. Flugvorbereitung 

2.a. Ein Flug darf nur angetreten werden, wenn mit allen nach vernünftigem Ermessen verfügbaren 

Mitteln festgestellt worden ist, dass alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind: 

2.a.1. Für die Durchführung des Fluges sind unter Berücksichtigung der vorhandenen AIS Unterlagen des 

Flugberatungsdienstes (Aeronautical Information Services) alle geeigneten Einrichtungen vorhanden, die 

unmittelbar für den Flug und für den sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs erforderlich sind, einschließlich 

Sprechfunkeinrichtungen und Navigationshilfen. 

2.a.2. Die Besatzung muss mit der Unterbringung und dem Gebrauch der jeweiligen Sicherheits- und 

Notausrüstung vertraut sein, und die Fluggäste müssen darüber unterrichtet sein. Mithilfe konkreter 

Angaben müssen der Besatzung und den Fluggästen ausreichende weitergehende Informationen zu 

Notverfahren und zum Gebrauch der Sicherheitsausrüstung bereitgestellt werden. 
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2.a.3. Der Kommandant muss sich davon überzeugt haben, dass 

i) das Luftfahrzeug gemäß Abschnitt 6 lufttüchtig ist, 

ii) das Luftfahrzeug, sofern erforderlich, ordnungsgemäß registriert ist und sich die entsprechenden 

Zeugnisse an Bord befinden, 

iii) die gemäß Abschnitt 5 für die Durchführung des Fluges erforderliche Instrumentierung und 

Ausrüstung im Luftfahrzeug installiert und betriebsbereit ist, sofern in der geltenden 

Mindestausrüstungsliste (Minimum Equipment List, MEL) oder gleichwertigen Dokumenten keine 

Ausnahme vorgesehen ist, 
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iv) die Masse des Luftfahrzeugs und die Schwerpunktlage so sind, dass der 

Flug innerhalb der in den Lufttüchtigkeitsunterlagen 

vorgeschriebenen Grenzen durchgeführt werden kann, 

.... 
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2.a.4. Die Flugbesatzung muss über Informationen zu den 

Wetterbedingungen am Startflugplatz, am Bestimmungsflugplatz 

und gegebenenfalls an Ausweichflugplätzen sowie entlang der 

Flugstrecke verfügen. Besondere Aufmerksamkeit ist potenziell 

gefährlichen atmosphärischen Bedingungen zu schenken. 

.... 
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2.a.7. Die an Bord mitgeführte Kraftstoff- und Ölmenge muss ausreichen, um den beabsichtigten Flug 

sicher durchführen zu können, wobei die Wetterbedingungen, etwaige die Leistung des Luftfahrzeugs 

beeinflussende Elemente sowie erwartete Verzögerungen während des Fluges zu berücksichtigen sind. 

Darüber hinaus muss für unvorhergesehenen Mehrverbrauch eine Kraftstoffreserve mitgeführt werden. 

Gegebenenfalls sind Verfahren für das Kraftstoffmanagement während des Fluges festzulegen. 
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Oder auch die grundlegenden Anforderungen für die Erteilung von 

Pilotenlizenzen ANHANG III 

…..1.a.1. Wer sich zum Führen eines Luftfahrzeuges ausbilden lässt, muss 

vom Bildungsstand sowie von der körperlichen und geistigen Verfassung

her die notwendigen Voraussetzungen aufweisen, um die 

entsprechenden theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten

zu erwerben, aufrechtzuerhalten und nachzuweisen.  

1.b.1. Ein Pilot muss einen Kenntnisstand erlangen und aufrechterhalten, der den im Luftfahrzeug 

ausgeübten Aufgaben entspricht und den mit der Art der Tätigkeit verbundenen Risiken angemessen ist.  

Diese Kenntnisse müssen mindestens Folgendes umfassen:  
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Luftrecht; allgemeine Flugzeugkunde; technische Fragen im Zusammenhang mit der Luftfahrzeugkategorie; 

Flugleistung und Flugplanung; menschliches Leistungsvermögen und dessen Grenzen; Meteorologie……  

… 

1.c.1. Der Erwerb und das Vorhandensein theoretischer Kenntnisse müssen durch eine ständige 

Bewertung während der Ausbildung und gegebenenfalls durch Prüfungen nachgewiesen werden.  

1.c.2. Die theoretischen Kenntnisse müssen in angemessenem Umfang aufrechterhalten werden. Die 

Erfüllung dieser Anforderung ist durch regelmäßige Bewertungen, Prüfungen, Tests oder Kontrollen 

nachzuweisen. Die Häufigkeit von Prüfungen, Tests oder Kontrollen muss dem mit der Tätigkeit 

verbundenen Risiko angemessen sein.  

1.d.1. Ein Pilot muss die praktischen Fertigkeiten erwerben und aufrechterhalten, die der Ausübung seiner 

Aufgaben im Luftfahrzeug entsprechen. Diese Fertigkeiten müssen dem mit der Art der Tätigkeit 

verbundenen Risiko angemessen sein und — den Aufgaben im Luftfahrzeug entsprechend — 

gegebenenfalls Folgendes umfassen:  
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i) Flugvorbereitung und -durchführung, einschließlich Luftfahrzeugleistung, Bestimmung von Masse und 

Schwerpunktlage, Kontrolle und Wartung des Luftfahrzeugs, Kraftstoffplanung, Wetterbeurteilung, 

Streckenplanung, Luftraumbeschränkungen und 

Verfügbarkeit der Start- und Landebahn;  

ii) Flugplatzbetrieb und Platzrundenverfahren;  

iii) Vermeidung von Zusammenstößen und 

Vorsichtsmaßnahmen;  

iv) Führen des Luftfahrzeugs nach Sichtmerkmalen;  

v) Flugmanöver, einschließlich kritischer 

Situationen und damit zusammenhängender „ Upset“-Manöver, soweit technisch durchführbar;  

vi) Starts und Landungen mit und ohne Seitenwind;  

… 
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ix) Navigation und Anwendung der Luftverkehrsregeln

und verwandter Verfahren nach Sichtmerkmalen oder 

unter Einsatz von Navigationshilfen;  

x) außergewöhnliche und Notverfahren, einschließlich simulierter Ausfälle der Luftfahrzeugausrüstung;  

… 

WO STEHEN ALL DIESE VERHALTENSPFLICHTEN        ?
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LESEN:

VO(EU) 

2018/1139 
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Darüber hinaus die Verpflichtung zur Einhaltung der Implemeting-Rules…. 
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Unfallberichte wie diese wären eventuell zu vermeiden: 



Kommentare, Anregungen und Ergänzungen gerne an doerner@air-law.de Seite 25 



Kommentare, Anregungen und Ergänzungen gerne an doerner@air-law.de Seite 26 



Kommentare, Anregungen und Ergänzungen gerne an doerner@air-law.de Seite 27 



Kommentare, Anregungen und Ergänzungen gerne an doerner@air-law.de Seite 28 

…. 
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NOT COMPLIANT!!!


